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1 Abwägung der Anregungen und Bedenken nach der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung (§§ 3/4 Abs. 2 BauGB)  

Vorbemerkung: 
Stellungnahmen aus der Ende 2018 durchgeführten frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung (§§ 3/4 Abs. 1 BauGB) werden in der nachstehenden Tabelle nur 
aufgeführt und abgewägt, sofern sie nicht durch eine aktuellere Stellungnahme desselben 
Eingebers gegenstandslos geworden sind. 
 
 

Eingabe: 
 
 

Stadtrat Bersenbrück: 
 
 

Landkreis Osnabrück vom 15.05.2023: 

 

Regional- und Bauleitplanung 
Aus Sicht der Regionalplanung bestehen 
keine Bedenken gegen die verbindliche Bau-
leitplanung. 
 
Der Betriebsbeschreibung ist zu entnehmen, 
dass die Anlage ausschließlich mit Stoffen 
aus der Lebensmittelindustrie beschickt wird. 
Ebenso ist der Begründung zu entnehmen, 
unmittelbar angrenzend an den Änderungs-
bereich, innerhalb des rechtswirksamen Be-
bauungsplanes Nr. 97, wird bereits eine ge-
nehmigte Biogasanlage mit einem schlüssi-
gen und funktionierenden Wärmekonzept 
betrieben. Somit ist davon auszugehen, dass 
die Grundsätze 07 - 09 der Teilfortschreibung 
Energie 2013 des RROP 2004 für den Land-
kreis Osnabrück eingehalten werden. 
 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Aus Sicht der Bauleitplanung ist darauf hin-
zuweisen, dass als sonstige Sondergebiete 
solche Gebiete darzustellen und festzusetzen 
sind, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
den (vgl. § 11 Abs. 1 BauNVO). Ein in die-
sem Sinne wesentlicher Unterschied liegt vor, 
„wenn ein Festsetzungsgehalt gewollt ist, der 
sich keinem der in den §§ 2 bis 10 geregelten 
Gebietstypen zuordnen und der sich deshalb 
sachgerecht auch mit einer auf sie gestützten 
Festsetzung nicht erreichen lässt (...). Im 
Beschluss vom 7. Juli 1997 -BVerwG 4 BN 
11.97 - (BRS 59 Nr. 36) hat der Senat diesen 
Maßstab dahin konkretisiert, dass die allge-
meine Zwecksetzung des Baugebiets das 
entscheidende Kriterium dafür ist, ob sich 
das festgesetzte Sondergebiet wesentlich 
von einem Baugebietstyp im Sinne der §§ 2 
bis 10 BauNVO unterscheidet. Zu verglei-
chen sind die konkreten Festsetzungen des 

In Kapitel 3.4.1 der Begründung wird zu die-
ser Thematik folgendes ausgeführt: 
 
„Das Plangebiet wird als Sondergebiet „Bio-
gasanlage“ nach § 11 BauNVO (sonstige 
Sondergebiete) festgesetzt. Anstatt eines 
Gewerbe- oder Industriegebietes (GE/GI) 
wurde weiterhin bewusst die Festsetzung 
eines Sondergebietes (SO) gewählt, denn 
der Standort soll nicht zu einen „normalen“ 
Gewerbe- oder Industriegebiet entwickelt 
werden. In diesen wären zahlreiche ver-
schiedene Gewerbebetriebe und -branchen 
zulässig. Zu diesem Zweck gibt es in der 
Stadt Bersenbrück an anderer Stelle passen-
dere Gewerbestandorte.“ 
 
Das SO wird entsprechend der bestehenden 
/ geplanten Nutzung im B-Plan durch 
textliche Festsetzung wie folgt in zwei 
Teilbereiche (SO 1-2) untergliedert: 
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Sondergebiets mit der jeweiligen „abstrakten“ 
allgemeinen Zweckbestimmung des Bauge-
bietstyps“ (vgl. BVerwG, Beschluss vom 
28.05.2009, Az. 4 CN 2.08). Grundsätzlich 
sind die hier vorgesehenen Nutzungen auch 
in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zu-
lässig. Um auszuschließen, dass sich ein wie 
in der Begründung genanntes „normales“ 
Gewerbe- oder Industriegebiet entwickelt, 
könnte der Zulässigkeitsmaßstab eines Ge-
werbe- und Industriegebietes modifiziert wer-
den oder ein vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. Der wesentliche 
Unterschied des hier geplanten Sondergebie-
tes zu einem Gewerbe- und Industriegebiet 
muss demnach deutlicher herausgestellt 
werden. 
 

 
1.1 Das Sondergebiet (SO) "Biogasanlage“ 

gem. § 11 BauNVO dient der Errichtung 
und dem Betrieb von Biogasanlagen zur 
Erzeugung, Nutzung und Einspeisung von 
Energie aus nachwachsenden Rohstof-
fen, flüssigem und festem Wirtschafts-
düngern, Produktionsabfällen aus der Le-
bensmittelproduktion sowie sonstigen ge-
eigneten Einsatzstoffen. Das SO dient 
ferner der Aufbereitung von Biogas und 
Gärresten zu Nebenprodukten (u.a. Bio-
methan u. Kohlendioxid aus Biogas; Han-
delsdünger aus Gärresten) sowie der Er-
richtung und dem Betrieb von Anlagen 
zur Hochtemperaturtrocknung von Sä-
genebenprodukten (insb. Holzspäne).  
Das SO dient ferner weiterhin als Stand-
ort für die bestehende landwirtschaftliche 
Hofanlage mit Stallanlagen (Hähnchen-
mast, insgesamt 44.000 Plätze, Pferde-
stall) und Wohnnutzung. Das SO wird in 
zwei Teilbereiche (SO 1 u. 2) unterglie-
dert: 

 
1.2 Im SO 1 sind zulässig: 

a) bauliche Anlagen und technische Ein-
richtungen zur Erzeugung, Nutzung und 
Einspeisung von Energie aus nachwach-
senden Rohstoffen, flüssigem und festem 
Wirtschaftsdüngern, Produktionsabfällen 
aus der Lebensmittelproduktion sowie 
sonstigen geeigneten Einsatzstoffen,  
b) bauliche Anlagen und technische Ein-
richtungen zur Aufbereitung von Biogas 
und Gärresten zu Nebenprodukten (u.a. 
Biomethan u. Kohlendioxid aus Biogas; 
Handelsdünger aus Gärresten) sowie  
c) bauliche Anlagen und technische Ein-
richtungen zur Hochtemperaturtrocknung 
von Sägenebenprodukten (insb. Holzspä-
ne). 
d) erforderliche Nebenanlagen entspre-
chend §§ 12 u. 14 BauNVO. 

 
1.3 Im SO 2 sind zulässig: 

a) Stallanlagen für maximal 44.000 Mast-
hähnchen sowie Stallanlagen für maxi-
mal. 10 Pferde; 
b) Lager- und Maschinenhallen sowie Bü-
ro- und Sozialräume im Zusammenhang 
mit den Nutzungen im SO 1 sowie mit der 
landwirtschaftlichen Nutzung; 
c) Gebäude für insgesamt maximal 4 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinha-
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ber und Betriebsleiter; 
d) erforderliche Nebenanlagen entspre-
chend §§ 12 u. 14 BauNVO. 

 
1.4 Nähere Bestimmungen zur Art der Nut-

zung:  
a) Betriebsbereiche im Sinne des § 3 
Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BIm-
SchV (Störfall-Verordnung) sind nur zu-
lässig, sofern im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens nach BImSchG gut-
achterlich nachgewiesen werden kann, 
dass angemessene Sicherheitsabstände 
zu den relevanten benachbarten 
Schutzobjekten (§ 3 Abs. 5d BImSchG), 
auch unter Einbeziehung von baulichen 
und technischen Schutzmaßnahmen so-
wie Notfallkonzepten, eingehalten werden 
können. Bei der gutachterlichen Bewer-
tung sind der Leitfaden KAS-18 (2. über-
arbeitete Fassung 2010) und die Arbeits-
hilfe KAS-32 (2. überarbeitete Fassung 
2015) der Kommission für Anlagensicher-
heit (KAS) zu beachten.  
b) Anlieferungen und Abtransporte mit 
Kraftfahrzeugen dürfen ausschließlich 
werktags und im Tageszeitraum (06:00 - 
22:00 Uhr) erfolgen.“ 

 
 Mit den zitierten speziellen, insbesondere auf 

die bestehende/geplante Biogasanlage zuge-
schnittenen städtebaulichen Zielsetzungen 
und den darauf basierenden spezifischen 
Festsetzungen wird der Unterschied zu der 
weitgefächerten Nutzungspalette von z. B. 
Gewerbegebieten (§ 8 BauNVO) oder Indust-
riegebieten (§ 9 BauNVO) deutlich.  
Falls überhaupt rechtskonform möglich, wä-
ren in einem Industrie- oder Gewerbegebiet 
(GI/GE) umfassende Einschränkungen fest-
zusetzen, um die zulässigen Nutzungen auf 
die o.g. für das SO vorgesehene Zweckbe-
stimmung und die Art der Nutzung eingren-
zen zu können.  
Dementsprechend ist nach Ansicht der Stadt 
auch der nach § 11 Abs. 1 BauNVO gefor-
derte wesentliche Unterschied zu den Bau-
gebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO er-
füllt. Bezüglich der Forderung des § 11 Abs. 
2 BauNVO wird auf folgenden Leitsatz eines 
Urteils des VGH Baden-Würtenberg hinge-
wiesen: 
 
„An der Voraussetzung des § 11 Abs 1 
BauNVO, wonach sich ein sonstiges Sonder-
gebiet von den Baugebieten nach den §§ 2 
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bis 10 wesentlich unterscheiden muß, fehlt 
es nicht bereits deshalb, weil die Nutzungen, 
für die das geplante Sondergebiet offen ist, 
auch in einem der Baugebiete nach den §§ 2 
bis 10 BauNVO verwirklicht werden könnten.“ 
(VGH BW, Urteil vom 24.07.1998 - 8 S 
2952/97) 
 
Nach Ansicht der Stadt Bersenbrück wird die 
Sinnhaftigkeit der Festsetzung eines Sonder-
gebietes (SO) nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. 
§ 11 BauNVO in der Begründung nachvoll-
ziehbar und hinreichend begründet. Eine 
diesbezügliche Ergänzung der Begründung 
ist nicht erforderlich. 
 
Die Planung wird unverändert beibehalten. 
 

Aufgrund des eng gefassten Zulässigkeits-
maßstabs, den vorhabenbezogenen Gutach-
ten und Untersuchungen sowie der beilie-
genden Betriebsbeschreibung wird empfoh-
len und angeregt, den vorliegenden Bauleit-
plan als Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufzustellen. 
 

Da sich die bestehende und geplante Nut-
zung nach Ansicht der Stadt wesentlich von 
den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 
BauNVO unterscheidet, wurde das Plange-
biet als Sondergebiet „Biogasanlage“ nach § 
11 BauNVO (sonstige Sondergebiete) fest-
gesetzt. Mit den zugehörigen textlichen und 
zeichnerischen Festsetzungen wird die „Be-
sonderheit“ dieses Plangebietes hinreichend 
erfasst und die zulässigen baulichen Nutzun-
gen sind deutlich erkennbar und für die Be-
bauungsplanebene hinreichend genau be-
stimmt. 
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
nach § 12 BauGB würde eher eine unflexible-
re Alternative darstellen, da u.a. aufgrund 
des hier obligatorischen Vorhaben- und Er-
schließungsplans (VEP) Standort, Kubatur, 
und konkrete Erschließung verbindlich fest-
zulegen wären. Abweichungen von diesen 
Festlegungen würden eine Änderung des B-
Plans erfordern. 
Die Planung wird daher unverändert beibe-
halten. 
 

Biogasanlagen unterliegen ab einer vorhan-
denen Gesamtmasse von 10.000 kg des 
hochentzündlichen Biogases der Störfall-
Verordnung (siehe auch Stellungnahme vom 
Immissionsschutz). Sofern eine Bauleitpla-
nung für ein bestimmtes Einzelvorhaben, bei 
dem es sich um einen Störfallbetrieb handelt, 
aufgestellt wird, muss bereits im Bauleitplan-
verfahren sichergestellt werden, dass eine 
Konfliktlösung im Planvollzug möglich ist. 

Die genehmigte Biogasanlage genießt Be-
standsschutz. In der Änderungsgenehmigung 
17-011-01 vom 01.09.2017 wurden Auflagen 
und Bedingungen zum zulässigen Anlagen-
betrieb der bestehenden Biogasanlage fest-
gelegt.  
Für die im Plangebiet bereits bestehende 
Biogasanlage wurde im Jahr 2022 ein aktua-
lisiertes Störfallkonzept erarbeitet.1 Es ist als 
Anlage 3 dem UWB beigefügt.  

                                                
1 ProTectum-Prüftec: Konzept zur Verhinderung von Störfallen gemäß § 8 12. BImSchV – Störfall - Verordnung - 
aktuelle Fassung, Osnabrück, 14.12.2022 
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Eine einfache Problemverlagerung in den 
Planvollzug (Vorhabengenehmigung nach 
BImSchG) reicht dann i.d.R. nicht aus. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang auf den 
Leitfaden KAS-18 der Kommission für Anla-
gensicherheit „Empfehlungen für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Stör-
fall-Verordnung und schutzbedürftigen Ge-
bieten im Rahmen der Bauleitplanung - Um-
setzung § 50 BImSchG), die Arbeitshilfe 
KAS-32 der Kommission für Anlagensicher-
heit „Szenarienspezifische Fragestellungen 
zum Leitfaden KAS-18“ und das Gutachten 
der Rechtsanwälte Redeker/Sellner/Dahs zur 
„Erarbeitung und Formulierung von Festset-
zungsvorschlägen für die Umsetzung der 
Abstandsempfehlungen für Anlagen, die ei-
nen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BIm-
SchG bilden, nach den Vorgaben des BauGB 
und der BauNVO“ verwiesen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein 
Störfallkonzept erarbeitet, welches als Anlage 
beigefügt ist. In der Begründung wird erläu-
tert, dass die gelagerten Gasmengen für die 
umliegenden Nachbarn keine Gefahr darstel-
len, da das CO2 verflüssigt wird und nicht in 
das nähere Umfeld der Biogasanlage ge-
langt.  
 

In der Zusammenfassung des Störfallkonzep-
tes zu den Bestandsanlagen2 wird dargelegt, 
dass mit dem dargestellten Konzept zur Ver-
hinderung von Störfällen der sichere Betrieb 
der bestehenden Biogasanlage gewährleistet 
wird.  
Die wesentlichen Maßnahmen, z. B. Vorga-
ben für die zu meldenden Störungen sind 
demzufolge in einem separaten Notfallorder 
geregelt. Im Falle eines Störfalls sind für die 
nächstgelegenen Wohnbebauungen und 
sonstige schutzwürdigen Nutzun-
gen / Gebiete unter Berücksichtigung der hier 
betrachteten Störfallszenarien keine negati-
ven Auswirkung zu erwarten.  
Für die geplante Anlagenerweiterung wurde 
ein weiteres Störfallkonzept erstellt, das als 
Anlage 4 dem UWB beigefügt wird. In der 
Zusammenfassung des Störfallkonzeptes zur 
geplanten Anlagenänderung3 wird dargelegt, 
dass mit dem dargestellten Konzept zur Ver-
hinderung von Störfällen der sichere Betrieb 
der bestehenden Biogasanlage gewährleistet 
wird: 
 
„Die wesentlichen Maßnahmen sind demzufolge 
im Notfallorder geregelt. Im Falle eines Störfalls ist 
für die nächstgelegen Wohnbebauung unter Be-
rücksichtigung der hier betrachteten Störfallszena-

rien eine negative Auswirkung nicht zu erwarten.“ 4 

 
Da auch künftig Erweiterungen der Biogasan-
lage möglich sein sollen, diese heute jedoch 
nicht abschießend bestimmt werden können, 
liegen dementsprechend auch noch keine 
weitergehenden Daten zu störfallspezifischen 
Faktoren vor. Bei einer Bauleitplanung ohne 
weitere Detailkenntnisse wird in der KAS Ar-

beitshilfe KAS-32 für Biogasanlagen ein Ach-

tungsabstand von 200 m empfohlen. Die 
Bemessung des Achtungsabstands erfolgt 
dabei auf der Basis einer angenommenen 
Freisetzung von Biogas durch das Versagen 
eines Foliensystems auf einem Fermenter 
oder Gärrestlagerbehälter. Aus dem Vorsor-
gegedanken heraus wird dabei ferner eine 
nicht auszuschließende Biogaszusammen-
setzung von 75 Vol.-% Methan, 2 Vol.-% 
Schwefelwasserstoff und 23 Vol.-% Kohlen-

                                                
2 ebenda, S. 52 
3 ProTectum-Prüftec: Konzept zur Verhinderung von Störfallen gemäß § 8 12. BImSchV – Störfall - Verordnung - 
mit geplanten Anlagenänderungen, Osnabrück, 14.12.2022 
4 ebenda, S. 54 
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dioxid angenommen.5 
 

 Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung hat allerdings das zuständige Staatliche 
Gewerbeaufsichtsamt in seiner Stellungnah-
me vom 13.11.2018 u.a. auf das seinerzeit 
gültige vorliegende Störfallkonzept vom 
20.07.2017 hingewiesen: 
 
„... Zu der in der Kurzerläuterung aufgeworfenen 

Fragestellung des angemessenen Sicher-
heitsabstands nach der Störfallverordnung 
(StörfallV) wird der folgende Hinweis gegeben. 

 

 Die im Plangebiet befindliche Biogasanlage 
fällt in die untere Klasse nach § 2 Nr. 2 Stör-
fallV. Dem GAA liegt ein Gutachten eines 
nach § 29 b Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) bekannt gegebenen Sachverstän-
digen vom 20.07.2017 zur Bestimmung des 
angemessenen Sicherheitsabstands vor. Hier-

in wird ein Sicherheitsabstand von 100 m vom 
Rand des Betriebsbereiches der Biogasanlage 
als angemessen ermittelt. ... 

 

 Innerhalb des o.a. Abstands sollten sich keine 
benachbarten Schutzobjekte i.S.d. § 3 Abs. 5d 
BImSchG befinden. Nach Kap. 2.1.2 KAS-18 
1 (1 Leitfaden KAS-18 „Empfehlungen für Ab-
stände zwischen Betriebsbereichen nach der 
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen 
Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - 
Umsetzung § 50 BImSchG“) sind dies insbe-
sondere 

 

a) Baugebiete i.S.d. BauNVO, mit dauerhaftem 
Aufenthalt von Menschen, wie Reine Wohn-
gebiete (WR), Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Besondere Wohngebiete (WB), Dorfgebiete 
(MD), Mischgebiete (MI) und Kerngebiete 
(MK), Sondergebiete (SO), sofern der Wohn-
anteil oder die öffentliche Nutzung überwiegt, 
wie z.B. Campingplätze, Gebiete für großflä-
chigen Einzelhandel, Messen, Schu-
len/Hochschulen, Kliniken. 

 

b) Gebäude oder Anlagen zum nicht nur dauerhaf-
ten Aufenthalt von Menschen oder sensible 
Einrichtungen, wie  

 Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, 
sportliche und gesundheitliche Zwecke, wie 
z.B. Schulen, Kindergärten, Altenheime, Kran-
kenhäuser. 

 Öffentlich genutzte Gebäude und Anlagen mit 
Publikumsverkehr, z.B. Einkaufszentren, Ho-
tels, Parkanlagen. Hierzu gehören auch Ver-
waltungsgebäude, wenn diese nicht nur gele-
gentlich Besucher (z.B. Geschäftspartner) 
empfangen, die der Obhut der zu besuchen-

                                                
5 Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(KAS), Arbeitshilfe KAS-32: „Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden KAS-18“, 2. überarbeitete 
Fassung 11/2015, Kapitel 1.3 
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den Person in der Weise zuzuordnen sind, 
dass sie von dieser Person im Alarmierungs-
fall hinsichtlich ihres richtigen Verhaltens an-
gehalten werden können. 

 

c) Wichtige Verkehrswege z. B. Autobahnen, 
Hauptverkehrsstraßen, ICE-Trassen.“ 

 
Der erforderliche Achtungsabstand soll 
grundsätzlich auch bei künftigen Anlagener-
weiterungen beachtet werden. Zur Bestim-
mung der notwendigen Sicherheitsabstände 
sind in künftigen Genehmigungsverfahren 
entsprechende Fachgutachten zu erstellen.  
 

Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bo-
dendenkmale) bestehen gegen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 97 A „Son-
dergebiet Biogasanlage - Änderung und Er-
weiterung“ der Stadt Bersenbrück keine Be-
denken. 
 
Auf die generelle gesetzliche Melde- und 
Sicherungspflicht von archäologischen und 
paläontologischen Bodenfunden nach § 14 
des Nieders. Denkmalschutzgesetzes wird 
auf der Planunterlage hingewiesen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Bedenken werden von Seiten des Ein-
gebers nicht vorgebracht. 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Es soll der BBP Nr. 97 A auf Grund geplanter 
Änderungen und Erweiterungen der Biogas-
anlage der Energiegewinnung (NSWAROS 
GmbH & Co. KG aufgestellt werden. Die Bio-
gasanlage unterliegt den Bestimmungen der 
12. BImSchV (Gasspeichekapazität > 10.000 
kg Biogas). (Siehe Az.: 70-01112-2015). 
 
Mit Schreiben vom 02.12.2014 hat das Nie-
dersächsische Ministerium für Umwelt, Ener-
gie und Klimaschutz die Zuständigkeit des 
Landkreises Osnabrück für Biogasanlagen, 
die im Zusammenhang mit einem landwirt-
schaftlichen, forstwirtschaftlichen, gartenbau-
lichen oder gewerblich tierhaltenden Betrieb 
stehen und für die die Bestimmungen der 12. 
BImSchV (Störfall-Verordnung) gelten, wider-
rufen und diese Zuständigkeit dem Staatli-
chen Gewerbeaufsichtsamt übertragen. So-
mit sollte hier das Staatliche Gewerbeauf-
sichtsamt Osnabrück um Stellungnahme u.a. 
zum Immissionsschutz gebeten werden. 
 
In dieser 2. Beteiligung ist eine gutachtliche 
Stellungnahme zur Geruchsgesamtbelastung 
im Zusammenhang mit dem Bauleitplanver-
fahren. Stadt Bersenbrück, B-Plan Nr. 97 A 

 
Die Feststellungen hinsichtlich der Einstufung 
der bestehenden Biogasanlage als Störfall-
betrieb werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen bezüglich der Zuständig-
keit bei der Genehmigung von Biogasanla-
gen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt wurde 
am vorliegenden Planverfahren beteiligt und 
hat mit Schreiben vom 15.05.2023 eine Stel-
lungnahme abgeben. Darin werden keine 
Bedenken gegen die vorliegende Planung 
vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum vom TÜV Nord erstellten 
Geruchsgutachten werden zur Kenntnis ge-
nommen. Bedenken werden von Seiten des 
Eingebers nicht vorgebracht. 
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„Sondergebiet Biogasanlage Hertmann - Än-
derung und Erweiterung“ vorgelegt worden. 
Das Gutachten wurde vom TÜV Nord Um-
weltschutz GmbH & Co. KG am 31.01.2023 
erstellt und hat die Nr. 8000682820 / 
222IPG120. Dieses berücksichtigt die umlie-
genden tierhaltenden Betriebe. Diese Anga-
ben wurden geprüft. Es bestehen keine Be-
denken. 
 

 
 

Untere Wasserbehörde 

 

Stellungnahme „Entwässerung“ 
Gemäß Entwässerungsplan ist vorgesehen, 
das auf dem Gelände der Biogasanlage an-
fallende Niederschlagswasser teilweise in 
den Feldmühlenbach einzuleiten und teilwei-
se als Brauchwasser für die Biogasanlage zu 
nutzen. Das anfallende Niederschlagswasser 
auf den landwirtschaftlichen Betriebsflächen 
soll versickert werden. 
 
Für die Einleitungen des EZG 01, EZG 02, 
EZG 03 in den Feldmühlenbach liegt eine 
Wasserrechtliche Erlaubnis mit AZ: 
7.67.30.15.07.15.42-7717 He vom 
29.08.2018 vor. Die angeführten Auflagen 
dieses Bescheids gelten weiterhin. 
 

 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Die Einleitungserlaubnis für das EZG 04 und 
EZG 05 in den Feldmühlenbach bzw. das 
Grundwasser wurde mit dem Bescheid vom 
08.10.2020 aufgehoben. Für die Verwendung 
des Niederschlagswassers des EZG 04, EZG 
05 und EZG 10 als Brauchwasser für die Bi-
ogasanlage ist keine wasserrechtliche Er-
laubnis erforderlich. Das Niederschlagswas-
ser soll innerhalb der Verwallung in der Flä-
che gehalten werden.  
 
Hier fehlen konkrete Ausführungen zur Anla-
gensicherheit unter der Prämisse, dass Nie-
derschlagswasser in den Betriebsflächen 
gehalten wird. Zudem muss nachgewiesen 
werden, dass bei einem Starkregenereignis 
kein auf den Flächen anfallendes Nieder-
schlagswasser direkt in den Feldmühlenbach 
abschlägt (Notüberlauf). 
 
Das anfallende Niederschlagswasser der 
EZG 06, EZG 07, EZG 08 und EZG 09 auf 
dem landwirtschaftlichen Betrieb soll jeweils 
in einer Mulde versickert werden. Der Nach-
weis über die schadlose Ableitung des Ober-
flächenwassers nach DWA Merkblatt 153 
liegt vor. Der Nachweis über die schadlose 

Die Hinweise und Feststellungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das aktuelle Störfallkonzept (Protectum-
Prüftec GmbH, 14.12.2022) zeigt auf wie 
Gefahren u.a. durch wassergefährdende 
Stoffe zu vermeiden sind. 
Das vorliegende Entwässerungskonzept 
(Lindschulte Ing.-Gesellschaft, 07.04.2022) 
weist nach, dass das anfallende Oberflä-
chenwasser schadlos versickert oder abgelei-
tet werden kann. 
Sofern diese fachgutachtlichen Nachweise im 
Detail noch ergänzt werden müssen, kann 
dies im nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren erfolgen.  
In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen, dass gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die 
von einer Planung berührten öffentlichen und 
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Ableitung des Oberflächenwassers nach 
DWA A 138 ist aktuell auf ein 5-jähriges Nie-
derschlagsereignis ausgelegt. Für die Be-
messung der Versickerungsmulden ist jedoch 
ein 10-jähriges Niederschlagsereignis anzu-
setzen. 
 

privaten Belange gerecht gegeneinander und 
untereinander abzuwägen sind. Dabei sind 
durch die Planung bedingte Konflikte hinrei-
chend zu lösen, wobei eine angemessene 
Lösung auch auf ein nachfolgendes Verwal-
tungshandeln verlagert werden kann. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat hierzu grund-
legend ausgeführt: 
 
„Die Planung darf nicht dazu führen, dass 
Konflikte, die durch sie hervorgerufen wer-
den, zu Lasten Betroffener letztlich ungelöst 
bleiben. Dies schließt eine Verlagerung von 
Problemlösungen aus dem Bauleitplanverfah-
ren auf nachfolgendes Verwaltungshandeln 
indes nicht zwingend aus. Von einer ab-
schließenden Konfliktbewältigung im Bebau-
ungsplan darf die Gemeinde Abstand neh-
men, wenn die Durchführung der als notwen-
dig erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen 
außerhalb des Planungsverfahrens auf der 
Stufe der Verwirklichung der Planung sicher-
gestellt ist. Die Grenzen zulässiger Konflikt-
verlagerung sind indes überschritten, wenn 
bereits im Planungsstadium absehbar ist, 
dass sich der offengelassene Interessenkon-
flikt auch in einem nachfolgenden Verfahren 
nicht sachgerecht lösen lassen wird (...). 
Ob eine Konfliktbewältigung durch späteres 
Verwaltungshandeln gesichert oder wenigs-
tens wahrscheinlich ist, hat die Gemeinde, da 
es um den Eintritt zukünftiger Ereignisse 
geht, prognostisch zu beurteilen. (...)“6 
 
Vorliegend ist davon auszugehen, dass die 
von Seiten der Unteren Wasserbehörde ge-
forderten ergänzenden Nachweise in einem 
nachfolgenden Verfahren (hier u.a. Geneh-
migungsverfahren nach § 4 BImSchV) er-
bracht werden können.  
Ein besonderer Regelungsbedarf ergibt sich 
daher für die vorliegende Bauleitplanung 
nicht. 
 

Da für die Entwässerung des landwirtschaftli-
chen Betriebs noch keine wasserrechtliche 
Erlaubnis vorliegt, ist hier ein Antrag nach § 
10 WHG über die schadlose Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Oberflä-
chenwasser bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Osnabrück zu stellen. Ein 
Antrag ist entsprechend des Merkblattes (zu-
finden unter www.lkos.de Suchbegriff: „Nie-
derschlagswasser“) aufzustellen und digital 

Erforderliche wasserrechtliche Genehmigun-
gen und Erlaubnisse sollen rechtzeitig bei der 
Unteren Wasserbehörde beantragt werden. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

                                                
6 Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 14.07.1994 - 4 NB 25.94 
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per Mail an nwg57@lkos.de einzureichen. 
 
Eine abschließende Stellungnahme der Unte-
ren Wasserbehörde (Gewässerschutz) kann 
erst nach Vorlage der prüffähigen Antragsun-
terlagen erfolgen. 
 

Stellungnahme „Abwasser“ 
Die Reinigung sämtlicher auf dem Grund-
stück anfallenden häuslichen Abwässer ist 
nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu gewährleisten. 
 
 
Das in den Wohngebäuden anfallende häus-
liche Abwasser wird einer bestehenden 
Kleinkläranlage (SBR) zugeführt. Für den 
Betrieb und die Einleitung des gereinigten 
Abwassers in den Feldmühlenbach liegt eine 
wasserrechtliche Erlaubnis (AZ: 7.67.24.10-
11.00/0142) vom 10.03.2005 vor. 
 
 
Das anfallende betriebliche Abwasser in den 
Stallanlagen wird in einer Sammelgrube auf-
gefangen und regelmäßig entsorgt. Das Be-
treiben einer abflusslosen Sammelgrube für 
die Beseitigung der Abwässer aus dem Sani-
tärbereich ist nach Rücksprache mit dem 
Wasserverband Bersenbrück grundsätzlich 
möglich.  
 
Das Betreiben der abflusslosen Sammelgru-
be ist rechtzeitig vor Baubeginn beim Land-
kreis Osnabrück - Fachdienst Umwelt -, Am 
Schölerberg 1, 49082 Osnabrück zu bean-
tragen. Sofern die abflusslose Sammelgrube 
nicht rechtzeitig beantragt wird, kann dies 
kostenpflichtige Maßnahmen zur Folge ha-
ben. 
 
Gegen den vorgelegten B-Plan bestehen aus 
abwassertechnischer Sicht keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
 

 
Das Abwasser soll grundsätzlich gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben sowie den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gesammelt, 
gereinigt und abgeleitet bzw. ordnungsge-
mäß entsorgt werden. 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Laut vorliegendem Entwässerungskonzept 
wird das anfallende Schmutzwasser (häusli-
ches Abwasser) weiterhin mittels Schmutz-
wasser-Sammelgrube bzw. Kleinkläranlage 
gesammelt, aufbereitet und abgepumpt bzw. 
dem Feldmühlenbach gereinigt zugeführt.  
 
Darüber hinaus anfallende, betriebliche Ab-
wasser im Bereich der Stallanlagen werden 
ebenfalls per Sammelgrube aufgefangen und 
regelmäßig entsorgt. 7 
 
 
 
 
 
Erforderliche wasserrechtliche Genehmigun-
gen und Erlaubnisse sollen rechtzeitig bei der 
Unteren Wasserbehörde beantragt werden. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Grundsätzliche Bedenken wer-
den von Seiten des Eingebers nicht vorge-
bracht. 

Stellungnahme „Grundwasser“ 
Es bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
 

1. In dem Betrieb befinden sich Bereiche 
in denen mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird. Die Berei-
che in denen mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird unterliegen 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Feststellungen bezüglich der wasser-
rechtlichen Zuständigkeit im Zusammenhang 

                                                
7 Lindschulte Ing.-Gesellschaft: „Entwässerungskonzept Hofstelle „Zur Burg 6“, Nordhorn, 07.04.2022, Kap. 4 
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den Vorgaben der §§ 62 ff. Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) sowie der §§ 
101 ff. Nieders. Wassergesetz 
(NWG). Die Zuständigkeit für den 
Vollzug der vorgenannten Vorschrif-
ten ist bei Betrieben, die der Immissi-
onsschutzrechtlichen Überwachung 
unterliegen, gem. § 4 der Verordnung 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Wasserrechts (ZustVO-Wasser) 
vom 29.11.2004 seit dem 01.01.2005 
auf das Staatliche Gewerbeaufsichts-
amt (GAA) übergegangen. Daher soll-
te das GAA am Verfahren beteiligt 
werden. 
 

2. Hinweis: Das geplante Bauvorhaben 
befindet sich nicht in einem Wasser-
schutzgebiet, Heilquellenschutzgebiet 
oder Trinkwassergewinnungsgebiet. 

 

mit der Genehmigung und dem Betrieb von 
Biogasanlagen werden zur Kenntnis genom-
men. 
Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt wurde 
am vorliegenden Planverfahren beteiligt und 
hat mit Schreiben vom 15.05.2023 eine Stel-
lungnahme abgeben. Darin werden keine 
Bedenken gegen die vorliegende Planung 
vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Untere Naturschutz- und Waldbehörde 
Aus Sicht von Naturschutz und Landschafts-
pflege sowie aus wasserbehördlicher Sicht 
wird wie folgt Stellung genommen. 
 
Gegen die geplante Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 97 A „Sondergebiet Biogas-
anlage - Änderung und Erweiterung“ der 
Stadt Bersenbrück bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 
Das Ziel des Gesetzgebers in Gestalt des § 1 
(5) BNatSchG ist, dass eine erneute Inan-
spruchnahme bereits bebauter Flächen sowie 
die Bebauung unbebauter Flächen im be-
planten und unbeplanten Innenbereich, so-
weit sie nicht für Grünflächen vorgesehen 
sind, Vorrang vor der Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Außenbereich hat.  
 
Darüber hinaus hat der Niedersächsische 
Gesetzgeber im Rahmen des sog. „Nieder-
sächsischen Weges“ das Thema „Reduktion 
von Flächeninanspruchnahme“ als politisches 
und gesellschaftliches Ziel erhoben. In § 1 a 
NNatSchG ist nunmehr verankert, dass bis 
zum Jahr 2030 die Flächenversiegelung in 
Niedersachsen auf unter 3 ha pro Tag redu-
ziert werden soll. Diese Zahl ist zwar nicht 
auf die kommunale Ebene heruntergebro-
chen, aber in ihr drückt sich das o.g. Ziel 
nach einer deutlichen Reduktion der Flä-
chenversiegelung aus. 
 
Auch die Vorschriften zum Umweltschutz 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Zielvorgaben gem. § 1 Abs. 5 BNatSchG 
sind der Stadt bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nachhaltigkeitsziele des sogenannten 
„Niedersächsischen Wegs“ sind der Stadt 
ebenfalls bekannt. Der Landkreis verweist 
hier offensichtlich insbesondere auf Ziel Nr. 
14 des Eckpunktepapiers zum „Niedersäch-
sischen Weg“. Danach soll die Neuversiege-
lung von Flächen in Niedersachsen bis zum 
Jahr 2030 auf unter drei Hektar pro Tag und 
in den Folgejahren weiter auf Netto-Null bis 
spätestens zum Jahr 2050 reduziert werden. 
Diese Zielsetzung findet sich mittlerweile 
auch in dem neuen § 1a des Niedersächsi-
schen Naturschutzgesetzes (NNatSchG) 
wieder. 
Aus den vorstehend genannten Zielsetzun-
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gem. BauGB beinhalten das klare Ziel, dass 
Flächen, insbesondere die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
genutzt werden sollen, um Bodenversiege-
lungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. Landwirtschaftliche, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 
notwendigen Umfang umgenutzt werden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze aus 
BauGB und BNatSchG ist eine flächenscho-
nende und umweltoptimierte Innenentwick-
lung anzustreben. 
 

gen zur Begrenzung bzw. zum Verzicht auf 
Neuversiegelungen lässt sich jedoch nicht 
ableiten, dass die Kommunen in Niedersach-
sen sich städtebaulich nicht mehr entwickeln 
dürfen. Raumordnerische Ziele, die für die 
jeweilige Kommune verbindliche maximale 
Neuversiegelungskontigente bestimmen lie-
gen bislang auch nicht vor.  
Dementsprechend geht die Stadt Bersen-
brück davon aus, dass sie weiterhin Hand-
lungsfähig ist im Sinne des Artikel 28 Abs. 2 
Satz 1 GG: 
„Den Gemeinden muss das Recht gewähr-
leistet sein, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln.“  
 
Die aus Artikel 28 GG abgeleitete kommuna-
le Planungshoheit nutzt die Stadt Bersen-
brück auch bei der vorliegenden Bauleitpla-
nung verantwortungsvoll und im Rahmen der 
Gesetze.  
 
Der Anteil der Neuversiegelung von Grund 
und Boden ist im vorliegenden Fall relativ 
gering, da innerhalb des Plangebietes seit 
mehreren Jahren bereits u.a. eine Biogasan-
lage betrieben wird. Es bestehen bereits ge-
werblich genutzte Gebäude und Anlagen 
sowie landwirtschaftliche Stallgebäude und 
ein Wohnhaus mit Hausgarten.  
 
Die Planung dient insbesondere der Entwick-
lung der Biogasanlage und des landwirt-
schaftlichen Betriebs. Die für mögliche be-
triebliche Erweiterungen erforderlichen Flä-
chen sind an diesem Standort vorhanden und 
verfügbar. Alternative Flächen, die sowohl 
aus städtebaulichen Gründen als auch für die 
Erweiterungsabsichten des ansässigen Be-
triebes besser geeignet wären, bestehen 
nicht. Möglichkeiten der Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, der Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
bilden vorliegend keine Alternative, so das 
eine Umnutzung von bislang landwirtschaft-
lich genutzten Flächen und Grünflächen in-
nerhalb des Plangebietes erforderlich ist. 
 

 Die Stadt hat die Entscheidung zur geplanten 
Umwandlung u.a.von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen im Plangebiet wohl abgewägt. Im 
Kommentar von Battis/Krautzberger/Löhr 
zum BauGB ist bezüglich § 1a Abs. 2 Satz 2 
BauGB folgendes ausgeführt: 
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„Durch diese Schutzgebote werden die (...) 
‘Belange der Land- und Forstwirtschaft’ (...) 
hervorgehoben. Die Inanspruchnahme dieser 
Flächen für andere Nutzungsarten ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, sondern auf den ’not-
wendigen Umfang’ beschränkt. Die Regelung 
normiert keine strikte Rechtspflicht. Sie ist 
vielmehr ’in der Abwägung zu berücksichti-
gen’ (§ 1a Abs. 2 Satz 3), beinhaltet also eine 

’Abwägungsdirektive’ (...). Der Schutz von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und Wald 
kann im Rahmen der Abwägung im Interesse 
gewichtiger Planziele (z. B. Deckung eines 
überörtlichen Bedarfs an Gewerbe- und In-
dustrieflächen) wie auch im Interesse ande-
rer gewichtiger Belange (...) zurückgesetzt 
werden (...). Die Umwidmung bedarf daher in 

diesen Fällen einer besonderen Abwä-

gungs- und Begründungspflicht (...).“8 
 
Dieser besonderen Abwägungs- und Be-
gründungspflicht kommt die Stadt in der vor-
liegenden Planung nach. Die Erforderlichkeit 
der Planung mit der damit u.a. verbundenen 
Umwandlung von landwirtschaftlichen Nutz-
flächen wird in der Begründung und im Um-
weltbericht nachvollziehbar dargelegt. Die 
geplante Erweiterung der Biogasanlage hat 
in der vorliegenden Bauleitplanung ein be-
sonderes Gewicht und wiegt deutlich stärker 
als die Belange der Landwirtschaft.  
 
Die Planung wird unverändert beibehalten. 
 

Durch den o.g. Bebauungsplan wird ein Ein-
griff i.S. des § 14 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vorbereitet. Im Umweltbericht 
zum B-Plan Nr. 97 A wird der Eingriff be-
schrieben und die Eingriffsregelung gemäß 
dem Osnabrücker Kompensationsmodell 
abgearbeitet. Es werden Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung erheblich 
nachteiliger Umweltauswirkungen benannt, 
alle Maßnahmen sind wie beschrieben zu 
beachten und umzusetzen. Das berechnete 
Kompensationsdefizit von 4.026 WE wird 
außerhalb und südwestlich des Plangebietes 
durch eine flächige Aufforstung kompensiert. 
Die geplante Erstaufforstung ist, bei Umset-
zung wie im Umweltbericht beschrieben ein-
schl. entsprechender Herstellungs- und Ent-
wicklungspflege sowie permanenter Unterhal-
tungspflege, geeignet, das entstandene 
Kompensationsdefizit zu begleichen. 

Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Bedenken werden von Seiten des 
Eingebers nicht vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Battis/Krautzberger/Löhr: „BauGB Kommentar“, 15. Auflage, München 2019, § 1a, Rn 9 
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Der den Antragsunterlagen beigefügte Arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag kommt unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Vermei-
dungsmaßnahmen zu dem Ergebnis, dass 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 
nicht berührt werden. Die benannten Vermei-
dungsmaßnahmen sind plausibel sowie aus 
fachlicher Sicht geeignet, erhebliche Beein-
trächtigungen abzuwenden. Sie sind Be-
standteil des Bebauungsplanes und textlich 
festzusetzen. 
 

 
Die Feststellung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

Untere Bodenschutzbehörde 
Im Bereich des o.g. Plangebietes bestehen 
keine Hinweise oder Eintragungen im Altlas-
tenkataster des Landkreises Osnabrück, die 
einen Verdacht auf das Vorhabensein von 
Altlasten oder schädlichen Bodenverunreini-
gungen begründen. Bedenken werden daher 
gegen das beabsichtigte Vorhaben auf der 
planerisch gekennzeichneten Fläche nicht 
erhoben. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Bedenken werden von Seiten des Ein-
gebers nicht vorgebracht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Großteil 
des Plangebietes gemäß des Niedersächsi-
schen Bodeninformationssystems des LBEG 
ein mittlerer Plaggenesch unterlagert von 
Podsol vorzufinden ist. Die Böden stellen 
wertvolle Bodenbereiche mit wertvollen Bo-
denfunktionen dar und sind aus kulturhistori-
scher Sicht besonders bedeutsam. Diese 
würden im Falle einer beabsichtigten Bebau-
ung oder sonstiger Versiegelung unwieder-
bringlich beseitigt werden. 
 

Zum Schutzgut Boden wird in Kapitel 2.12 
des Umweltberichtes u.a. folgendes ausge-
führt: 
 
„Die Bodenkarte weist Teilbereiche westlich 
des Feldmühlenbaches als tiefen rotbraunen 
Plaggenesch mit hoher nutzbarer Feldkapazi-
tät aus. Im Norden des Plangebietes steht 
zudem kleinflächig ein mittlerer rotbrauner 
Plaggenesch mit hoher nutzbarer Feldkapazi-
tät an. Vorherrschende Bodenart ist dort 
schwach lehmiger Sand über meist schwach 
lehmigen Sanden. Die Mächtigkeit des 
Oberbodens liegt bei 0,8 bis 1,3 m. Aus-
gangsmaterial der Bodenbildung sind lehmi-
ge Plaggen über Auensedimenten.  
Östlich des Plangebietes und im direkten 
Umfeld des Feldmühlenbaches steht ein mitt-
lerer Gley-Auenboden mit hoher nutzbarer 
Feldkapazität an. Die unterschiedlich lehmi-
gen Sandböden liegen hier über sehr hetero-
genem Ausgangsgestein, der Untergrund ist 
teils sandig, teils lehmig bis tonig. Örtlich 
kommt im Niederungsbereich der Haseaue 
auch Niedermoortorf im Untergrund vor. 
Laut Geodatenzentrum Hannover 
(http://nibis.lbeg.de/cardomap3/) liegen Teile 
des Plangebietes innerhalb von Suchräumen 
für schutzwürdige Böden.  
Im Norden des Plangebietes werden kleinflä-
chig Suchräume für seltene Böden überla-
gert, hier handelt es sich um den Bodentyp 

http://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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„mittlerer rotbrauner Plaggenesch“.:  
(...) 
Diese Bereiche im Norden sowie weitere Flä-
chen westlich des Feldmühlenbaches liegen 
zudem innerhalb eines Suchraumes für Bö-
den mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeu-
tung, in diesem Fall einem „tiefen rotbraunen 
Plaggenesch“. 
(...) 
Im Bereich der bestehenden Biogasanlage, 
der Mastställe sowie der übrigen befestigten 
Hofes- und Verkehrsflächen sind die Böden 
allerdings bereits sehr stark überformt wor-
den und entsprechend stark vorbelastet.  
 

Bewertung 
Die anstehenden Böden sind teilweise als 
selten sowie als kulturgeschichtlich bedeu-
tend und somit als schutzwürdig einzustufen. 
Das Plangebiet ist in sehr großen Teilberei-
chen jedoch bereits bebaut oder durch Ver-
kehrsflächen bzw. sonstige befestigte Flä-
chen versiegelt. Es ist somit bereits deutlich 
überformt und erheblich vorbelastet. Demge-
genüber sind die bislang unbebauten Flä-
chen, insbesondere die Eschböden, als emp-
findlich einzustufen. Aufgrund der großflächig 
bestehenden Vorbelastungen ist das Schutz-
gut Boden insgesamt jedoch als weniger 
empfindlich einzustufen.“ 
 

 Auf Basis dieser Erkenntnislage wurde das 
Schutzgut Boden im Rahmen der Umweltprü-
fung mit angemessener Gewichtung (u.a. 
Bewertung nach Osnabrücker Kompensati-
onsmodell 2016) in die Gesamtabwägung 
eingestellt.  
 
Zu den Eschböden ist zudem aus fachlicher 
Sicht noch zu ergänzen: Die Besonderheit 
der Eschböden liegt in der hohen Boden-
fruchtbarkeit und in ihrer kulturhistorischen 
Archivfunktion. Im betrachteten Natur- und 
Kulturraum sind Eschböden häufig anzutref-
fen und nicht als seltener Bodentyp einzustu-
fen.  
Ein grundsätzlicher Verzicht der städtebauli-
chen Fortentwicklung auf Flächen mit Esch-
böden würde nicht nur in der Stadt Bersen-
brück die Siedlungsentwicklung übermäßig 
einschränken. 
 
Von Seiten der Unteren Denkmalbehörde 
wurden hinsichtlich des Plaggeneschs keine 
besonderen archäologischen Maßnahmen 
gefordert.  
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Zur Vermeidung von Beschädigungen oder 
Zerstörungen archäologischer Kulturgüter 
wird in den Planunterlagen darauf hingewie-
sen, wie mit archäologischen Bodenfunden 
zu verfahren ist.  
 

Brandschutz 
Zu dem o.g. Bauleitplanverfahren nehme ich 
nach Maßgabe der mir vorliegenden o.g. Un-
terlagen und soweit daraus ersichtlich in 
brandsicherheitlicher und feuerlöschtechni-
scher Hinsicht wie folgt Stellung: 
 
Die von hieraus wahrzunehmenden öffentli-
chen Belange des vorbeugenden Brand-
schutzes sind dann aus ausreichend anzuse-
hen, sofern die Zugänglichkeit und die 
Löschwasserversorgung sowohl abhängiger 
als auch unabhängiger Art gewährleistet 
sind. 
 

 Zugänglichkeit 
 
Bei der Erschließung der Baugrundstücke 
sind die Anforderungen an die Zuwegung 
und die Anordnung der baulichen Anlagen 
auf dem Baugrundstück gem. § 4 NBauO 
i.V.m. den §§ 1 und 2 DVO-NBauO zu be-
rücksichtigen. 
Ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- 
und Rettungsfahrzeugen muss jederzeit ord-
nungsgemäß und ungehindert möglich sein. 
 

 Löschwasserversorgung - leitungsab-
hängig 

 
Neben der Erschließung von Schmutzwasser 
und Trinkwasser ist auch eine ausreichende 
Löschwasserversorgung zu gewährleisten. 
Die Löschwasserversorgung ist in einer den 
örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wei-
se mit der zur Brandbekämpfung erforderli-
chen ausreichenden Wassermenge und Ent-
nahmestellen gemäß Nieders. Brandschutz-
gesetz sicherzustellen. 
 
Der Abstand der Hydranten und deren 
Standorte sind im Einvernehmen mit dem 
Gemeindebrandmeister und ggf. dem zu-
ständigen Brandschutzprüfer, der hauptamtli-
chen Brandschau des Landkreises Osnab-
rück rechtzeitig vor Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten festzulegen. 
 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf 
(Volumen pro Zeiteinheit) sind unter Berück-

 
Das Plangebiet ist bereits seit Jahrzehnten 
erschlossen und überwiegend bebaut. Durch 
die geplante und bestehende Verkehrser-
schließung sind hinreichende Zufahrtsmög-
lichkeiten für Not- und Rettungsfahrzeuge 
gegeben.  
Dementsprechend bestehen auch schon die 
erforderlichen Brandschutzeinrichtungen. 
Dessen ungeachtet sollen grundsätzlich zur 
Gewährleistung eines ausreichenden Brand-
schutzes u.a. die Bestimmungen der vom 
DVGW herausgegebenen Arbeitsblätter W 
331 und W 405 berücksichtigt werden.  
 
Die erforderlichen Löschwasserkapazitäten 
werden teilweise durch den Wasserverband 
Bersenbrück über die abhängige Löschwas-
serversorgung bereitgestellt.  
Aus Gründen der Gefahrenabwehr insbeson-
dere auch aufgrund der Klassifizierung als 
Störfallbetrieb sind für die Biogasanlage so-
weit erforderlich in enger Abstimmung mit der 
hauptamtlichen Brandschau sowie der Orts-
feuerwehr Brandschutzkonzepte zu entwi-
ckeln. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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sichtigung der baulichen Nutzung und der 
Gefahr der Brandausbreitung nch DVGW - 
Arbeitsblatt W 405 - zu ermitteln. 
 
Als Löschwasserentnahmestellen sind Hyd-
ranten nach DIN 3222/DIN 3221 in das Was-
serrohrnetz in Ausführung und Anzahl ent-
sprechend dem DVGW - Arbeitsblatt W 331, 
einzubinden. Die ausreichende hydraulische 
Leistungsfähigkeit der Wasserleitung zur 
Sicherstellung der abhängigen Löschwasser-
versorgung ist durch Vorlage der dafür erfor-
derlichen geprüften hydraulischen Berech-
nung nachzuweisen. 
 

 Löschwasserversorgung - unabhängig 
 
Die Gefahrenabwehr im Brandfall nur auf die 
leitungsabhängige Löschwasserversorgung 
auszurichten, ist brandsicherheitlich und auch 
feuerlöschtechnisch erheblich bedenklich. 
 
Lässt sich die notwendige Löschwassermen-
ge nicht aus den Wasserrohrnetzen sicher-
stellen, sind geeignete Maßnahmen der Ge-
meinde in Verbindung mit dem zuständigen 
Brandschutzprüfer und der örtlichen Feuer-
wehr zur Sicherstellung der ausreichenden 
Löschwasserversorgung zu treffen. 
Dafür kommen folgende Lösungen in Be-
tracht: 
 

 Löschwasserteiche (DIN 14210) 

 Löschwasserbrunnen (DIN 14220) 

 unterirdische Löschwasserbehälter 
(DIN 14230) 

 Saugschächte für Flüsse, Teiche und 
Seen 

 
Die vorhandene Löschwasserentnahmestelle 
am Feldmühlenbach entspricht nicht den o.g. 
technischen Regeln. Ob eine Entnahme hier 
störungsfrei möglich ist, wird bezweifelt. Auf 
diesen Missstand habe ich bereits in meiner 
Stellungnahme zum B-Planverfahren Nr. 97 
im Jahr 2010 hingewiesen. 
 
Aus der Sicht des vorbeugenden Brand-
schutzes ist es erforderlich, eine neue 
Löschwasserentnahmestelle leitungsunab-
hängiger Art entweder am Feldmühlenbach 
(sofern dieser ganzjährig Wasser führt) oder 
besser direkt an der Hase zu errichten. Ent-
sprechende Aufstellflächen sowie Entnahme-
einrichtungen sind in Absprache mit der 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge nachfolgender Genehmigungsver-
fahren sollen leitungsunabhängige Lösch-
wasserstellen soweit erforderlich ordnunge-
mäß ertüchtigt oder neu eingerichtet werden. 
Die erforderlichen Maßnahmen sollen recht-
zeitig mit der Brandschutzdienststelle abge-
stimmt werden. 
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Brandschutzdienststelle zu errichten. 
 
Weitere Anregungen sind insoweit nicht vor-
zutragen. 
 
 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnab-

rück vom 15.05.2023: 

 
Gegen die o.g. Planung werden von Seiten 
des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes 
grundsätzlich keine Bedenken erhoben, so-
weit die Maßnahmen der Schall- und Ge-
ruchsgutachten, sowie des Störfallkonzeptes 
Berücksichtigung finden. 
 
 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die in den Gutachten (Gerüche, Lärm, Stör-
fälle) getroffenen Annahmen und empfohle-
nen Maßnahmen wurden tlw. als Festsetzun-
gen in den vorliegenden B-Plan übernommen 
und werden grundsätzlich auch in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren beachtet.  
 
 

Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz, Betriebsstelle Cloppenburg vom 

10.05.2023: 

 
Bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 
05.04.2023 - Bebauungsplan Nr. 97 A „Son-
dergebiet Biogasanlage Hertmann - Ände-
rung und Erweiterung“ verweise ich auf mei-
ne Stellungnahme vom 16.11.2018. 
 

 

 

 

 

 
Die Stellungnahme vom 16.11.2018 wird 
nachfolgend aufgeführt und abgewägt. 
 
 

Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz, Betriebsstelle Cloppenburg vom 

16.11.2018: 

 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffent-
licher Belange weisen wir darauf hin, dass 
sich in ca. 25 m Entfernung zum Bereich des 
Vorhabens eine Landesmessstelle befindet, 
die vom NLWKN betrieben und unterhalten 
wird (s. Übersichtskarte). Diese Messstelle 
dient der Gewässerüberwachung und ist von 
erheblicher Bedeutung für das Land Nieder-
sachsen. Die Landesmessstelle darf auch in 
ihrer Funktionalität durch die Planungen / das 
Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Klaus, Tel. 
04471/886-133, gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt füh-

 

 

 

 

 
In der Stellungnahme des NLWKN vom 
16.11.2018 zur frühzeitigen Behördenbeteili-
gung wurde eine Messstelle (BOG Biologie) 
benannt, die in einem Abstand von ca. 25 m 
östlich des Plangebietes liegt. Nach telef. 
Rückfrage des Planungsbüros beim NLWKN 
(Frau Gerdes-Unger) besteht diese Messstel-
le nicht mehr bzw. bestand nie an dieser Stel-
le. Die Planunterlagen werden entsprechend 
aktualisiert.  
Gemäß der der Stellungnahme des NLWKN 
vom 04.04.2023 zur parallel durchgeführten 
81. Änd. des FNPs der Samtgemeinde Ber-
senbrück beigefügten Übersichtskarte, liegt 
die genannte Landesmessstelle (BOG Biolo-
gie) mind. 290 m vom Plangebiet entfernt. Mit 
planbedingten Auswirkungen auf die Lan-
desmessstelle ist daher nicht zu rechnen.  
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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ren, gehen wir von einer Beteiligung als Ge-
wässerkundlicher Landesdienst (GLD) aus. 
Die Stellungnahme als TÖB ersetzt nicht die 
Stellungnahme des GLD. 
 
 

 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie 

und Geologie, Hannover vom 15.05.2023: 

 

Boden 
Mit Grund und Boden ist gemäß § 1 a BauGB 
sparsam und schonend umzugehen und flä-
chenbeanspruchende Maßnahmen sollten 
diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 
04). 
 

 

 

 

 
Für die vorliegende Planung sprechen insbe-
sondere folgende Gründe: 

 Innerhalb des Plangebiets wird bereits 
eine genehmigte Biogasanlage mit einem 
schlüssigen und funktionierendem Wär-
mekonzept betrieben.  

 Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird 
u.a. auch der raumordnerische Grundsatz 
nach Kapitel D 3.5 Energie der RROP 
Teilfortschreibung Energie 2013 berück-
sichtig. Danach soll u.a. der Energiebe-
darf mittelfristig vollständig aus erneuer-
baren Energien abgedeckt werden.  

 Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird 
ferner u.a. auch das städtebauliche Pla-
nungsziel Klimaschutz (§ 1 Abs. 5 sowie 
§ 1a Abs. 5 BauGB) berücksichtigt. 

 Das Gebiet ist nach den Ergebnissen der 
Umweltprüfung hinsichtlich der zu beach-
tenden Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 
Ziffer 7 BauGB und des zu berücksichti-
genden Konfliktpotentials als Bereich ein-
zustufen, der die gewünschte Anlagener-
weiterung zulässt. Potentielle Konflikte 
zwischen Umweltbelangen (§ 1 Abs. 6 Nr. 
7 und § 1 a BauGB) und der besehen-
den/geplanten baulichen Nutzung können 
durch Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen bewältigt werden. 
Dabei sind die abschließenden umweltre-
levanten Maßnamen, insbesondere zur 
Vermeidung erheblicher Gefahren bei 
Störfällen, durch entsprechende Auflagen 
im nachfolgenden BImSchG-Verfahren 
festzulegen und zu sichern (siehe dazu 
auch den Umweltbericht zur vorliegenden 
Planung). 

 Die künftige bauliche Nutzung stellt keine 
unzumutbare Beeinträchtigung land- und 
forstwirtschaftlicher Belange dar.  

 Das Plangebiet ist bereits verkehrlich 
erschlossen. 

 Die Fläche ist für die Nutzungsabsicht 
verfügbar. 
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Die planbedingten Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung fachgerecht ermittelt und 
bewertet. Dabei wurden die Änderung von 
Bodenfunktionen durch Bodenbewegung 
(Abtrag, Auftrag, Verdichtung, Durchmi-
schung), der Verlust der Bodenfunktion als 
Standort und Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere durch Versiegelung sowie die Über-
bauung von Plaggenesch als erhebliche 
Auswirkung eingestuft. 
 
Im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB hat die Kommune über die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung zu ent-
scheiden. Die Stadt Bersenbrück ist auch 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
im Umweltbericht dargelegten Umweltprü-
fung davon überzeugt, dass das geplante 
Sondergebiet „Biogasanlage“ zur Bestands-
sicherung und angemessenen Fortentwick-
lung der im Plangebiet bestehenden Nutzun-
gen erforderlich und dass die Planung 
dadurch gerechtfertigt ist. In diesem Sinne 
sind die Auswirkungen auf die Umweltbelan-
ge sowie der Eingriff in den Naturhaushalt 
nicht vermeidbar, bzw. die Belange des Um-
welt- und Naturschutzes und der Landespfle-
ge gehen nicht vor.  
In dieser Hinsicht wurde der planerische Er-
messensbereich genutzt und in der Kollision 
zwischen verschiedenen Belangen für die 
Bevorzugung des einen - vorliegend insbe-
sondere Belange des Klimaschutzes durch 
Erhöhung der Energieerzeugung aus regene-
rativen Energiequellen und Belange der 
Landwirtschaft durch planungsrechtliche 
Standortsicherung und -entwicklung - und 
damit notwendig für die Zurückstellung eines 
anderen - hier Berücksichtigung der Belange 
von Umwelt- und Naturschutz sowie der Lan-
despflege - entschieden. Dabei soll diesen 
„zurückgestellten“ Belangen, unter Berück-
sichtigung des Vermeidungs- und Minimie-
rungsgebotes sowie durch umfassende Aus-
gleichsmaßnahmen Rechnung getragen 
werden.  
 
Aus Gründen des Bodenschutzes ist eine 
kompakte Bebauung, die Vermeidung unnö-
tiger Versiegelungen, der Erhalt von Biotop-
strukturen, umfangreiche Eingrünungsmaß-
nahmen und eine vollständige Kompensation 
der planbedingten Eingriffe durch externe 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.  
Details sind dem Umweltbericht zur vorlie-
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genden Planung zu entnehmen. Der Umwelt-
bericht ist als eigenständiger Textteil Be-
standteil der Begründung. 
 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir 
einige allgemeine Hinweise zu den Maßnah-
men der Vermeidung und Verminderung von 
Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener 
Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor 
Baubeginn schonend abgetragen und einer 
ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt 
werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten soll-
ten einige DIN-Normen aktiv Anwendung 
finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Pla-
nung und Durchführung von Bauvorhaben, 
DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Ver-
wertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft 
negative Auswirkungen auf die von Bebau-
ung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, 
sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, 
Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Überfahrungsverbotszo-
nen, Baggermatten) geschützt werden. Bo-
den sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- 
und aufgetragen werden. Die Lagerung von 
Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, 
schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und 
entsprechend vor Witterung geschützt vor-
genommen werden (u.a. gemäß DIN 19639).  
 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden 
verschiedener Herkunft oder mit unterschied-
lichen Eigenschaften vermieden werden. Auf 
verdichtungsempfindlichen Flächen sollten 
Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz 
vor mechanischen Belastungen ausgelegt 
werden. Besonders bei diesen Böden sollte 
auf die Witterung und den Feuchtegehalt im 
Boden geachtet werden, um Strukturschäden 
zu vermeiden. Der Geobericht 28 Boden-
schutz beim Bauen des LBEG dient als Leit-
faden zu diesem Thema. Weitere Hinweise 
zur Vermeidung und Minderung von Boden-
beeinträchtigungen sowie zur Wiederherstel-
lung von Bodenfunktionen sind zudem in Ge-
ofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu 
finden. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt geht davon aus, dass im Zu-
ge der Baumaßnahmen auch die für den Bo-
denschutz relevanten Rechtsnormen (u.a. § 
202 BauGB) und die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (u.a. DIN 19639 Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 
19731 Verwertung von Bodenmaterial). be-
achtet werden. 
Ein besonderer Regelungsbedarf besteht im 
Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 
dazu nicht. 
 
 

Hinweise 
Sollten im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hin-
weise und Informationen zu den Baugrund-
verhältnissen am Standort auf den NIBIS 
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

 
Konkrete Baugrunduntersuchungen bleiben 
der nachfolgenden Realisierungsphase vor-
behalten. Ein besonderer Regelungsbedarf 
besteht daher im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht. 
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bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 
keine geotechnische Erkundung und Unter-
suchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichts 
sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der Din 4020 in den jeweils 
gültigen Fassungen erfolgen. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen 
Belange haben wir keine weiteren Hinweise 
oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raumpla-
nerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Da-
tengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 
interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und Normen erforderliche Genehmigun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

Bezirksstelle Osnabrück, Außenstelle 

Bersenbrück vom 15.05.2023: 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 97 A „Sondergebiet Biogasanlage Hert-
mann - Änderung und Erweiterung“ der Stadt 
Bersenbrück liegt im Ortsteil Hertmann un-
mittelbar westlich der Hase. Er umfasst den 
Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 97 „Biogasanlage Hertmann“ 
sowie zusätzlich die nördlich davon liegende 
Hofstelle des Betreibers der Biogasanlage 
mit den dortigen Stall-, Wirtschafts- und 
Wohngebäuden. 
 
Nördlich, westlich und südlich schließen 
überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an den Geltungsbereich an, östlich von 
diesem verläuft die Hase. 
Der etwa 6,5 ha große vorgesehene Gel-
tungsbereich ist im Bereich der vorhandenen 
Biogasanlage bereits al Sondergebiet Bio-
gasanlage (SO) einschließlich privater Grün-
flächen ausgewiesen. Im rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan der Samtgemeinde Ber-
senbrück ist dieser Teil ebenfalls bereits als 

 

 

 

 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Sondergebiet Biogasanlage, der darüber hin-
aus gehende Teil überwiegend als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt. Vorgesehen ist 
die Ausweisung als Sondergebiet (SO) mit 
der Zweckbestimmung „Biogasanlage“ ein-
schließlich Verkehrs-, Wasser- und Grünflä-
chen, um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Erweiterung der vorhande-
nen Biogasanlage zu schaffen. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes erfolgt im Paral-
lelverfahren. 
 
Da ein vollständiger Ausgleich des Eingriffes 
innerhalb des Plangebiets nicht möglich ist, 
soll die Kompensation des Defizits von 4.026 
Werteinheiten nach dem Osnabrücker Kom-
pensationsmodell (2016) auf einer externen 
Ausgleichsfläche durchgeführt werden. 
Wir weisen darauf hin, dass gem. § 15 Abs. 3 
BNatSchG bei der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle 
Belange Rücksicht zu nehmen ist. Insbeson-
dere dürfen für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden nur im 
notwendigen Umfang in Anspruch genom-
men werden. Deshalb ist zu prüfen, ob der 
Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnah-
men zur Entsiegelung, Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen oder Be-
wirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen er-
bracht werden kann, um möglichst zu ver-
meiden, dass Flächen aus der Nutzung ge-
nommen werden. 
 
Bei Berücksichtigung der o.g. Aspekte beste-
hen aus landwirtschaftlicher und forstwirt-
schaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den vollständigen naturschutzrechtlichen 
Ausgleich soll unmittelbar südwestlich des 
Plangebietes eine 3.097 m² große, bisher 
ackerbaulich genutzte Fläche u.a. mit stand-
ortheimischen Laubgehölzen aufgeforstet 
werden. Sie wird dementsprechend im Rah-
men der parallel durchgeführten 81. Änd. des 
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde 
Bersenbrück als Fläche für Wald dargestellt. 
Die Fläche grenzt unmittelbar an eine beste-
hende Waldfläche und ist aufgrund ihrer La-
ge und Größe für eine landwirtschaftliche 
Nutzung entbehrlich.  
Erhebliche negative planbedingte Auswirkun-
gen auf landwirtschaftliche Belange sind ins-
gesamt nicht zu erwarten. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Osnab-

rück vom 10.05.2023: 

 
Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleit-
planung derzeit weder Anregungen noch Be-
denken. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jederzeit mög-
lich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen 
von Abzweigkästen und Kabelschächten so-

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bedenken werden von Seiten des Eingebers 
nicht vorgebracht. 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Sorg-
falt und Vorsicht behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versor-
gungsträger um Anzeige der erdverlegten 
Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit 
gebeten werden. 
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wie oberirdische Gehäuse soweit frei gehal-
ten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und 
ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 
werden können. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vor Beginn 
der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekom-
munikationslinien der Telekom informieren. 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 
zu beachten. 
 
 

NOWEGA GMBH, Münster vom 

20.04.2023: 

 
Von dem Vorhaben sind nachfolgende Anla-

gen der Nowega GmbH betroffen: 
 

Gashochdruckleitung 77,3 Bersenbrück 

BGEA, Schutzstreifenbreite 6,00 m (in 

Planung) 

Station Bersenbrück BGEA 908 (in Pla-

nung) 

 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Quick-
plots, in denen unsere im Planungsraum be-
findlichen Anlagen grob dargestellt sind. Die-
se Unterlagen dienen zur unverbindlichen 
Vorinformation und sind zeitlich nur begrenzt 
gültig. Die Angaben über Lage und Verlauf 
unserer Anlagen sind so lange als unverbind-
lich anzusehen, bis sie durch unseren nach-
folgend genannten Betriebsführer bei einem 
Einweisungstermin in der Örtlichkeit bestätigt 
werden. 
 

Betrieb Nowega 

Tel.: 0251 60998-366 

 
Bei der Gashochdruckleitung Nr. 77.3 Ber-
senbrück BGEA sowie auch der Station Ber-
senbrück BGEA 908 handelt es sich um die 
Anlagen zur Einspeisung des Gases der 
BGEA in unser vorhandenes Leitungsnetz. 
Hinsichtlich der Umsetzung der Planungsab-
sichten stehen wir in einem engen Austausch 
mit dem Vorhabenträger und den zuständi-
gen Behörden. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Die genannte geplante Gashochdruckleitung 
77,3 Bersenbrück BGEA ist inkl. Schutzstrei-
fen bereits nachrichtlich als geplante Versor-
gungsleitung im B-Plan dargestellt.  
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Westnetz GmbH, im Auftrag für die Hase-

Netz GmbH & Co.KG, vom 24.05.2023: 
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Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
05.04.2023 und teilen Ihnen mit, dass wir den 
Bebauungsplan Nr. 97 A hinsichtlich der Ver-
sorgungseinrichtungen der HaseNetz GmbH 
& Co. KG durchgesehen haben.  
 
Gegen diese Verwirklichung bestehen unse-
rerseits keine Bedenken, wenn nachfolgende 
Anmerkungen Beachtung finden. 
 
Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen 
erdverlegten Versorgungseinrichtungen 
Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und 
Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten 
in der Nähe der Versorgungseinrichtungen 
sind von Hand auszuführen. Wir bitten Sie zu 
veranlassen, dass sich die bauausführenden 
Firmen rechtzeitig vor Inangriffnahme der 
Bauarbeiten den Verlauf der Versorgungsein-
richtungen mithilfe der planaus-
kunft.rzosnabrueck@westnetz.de beziehen 
oder ggf. mit dem Netzbetrieb der Westnetz 
GmbH in Bersenbrück in Verbindung setzen. 
 
Änderungen und Erweiterungen der Versor-
gungseinrichtungen behalten wir uns unter 
Hinweis auf die §§ 13, 30, 31 und 32 BauGB 
vor. 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Vor-
sicht und Sorgfalt behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. 
Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versorgungs-
träger um Anzeige von erdverlegten Versor-
gungseinrichtungen in der Örtlichkeit gebeten 
werden. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Wasserverband Bersenbrück vom 

16.05.2023: 

 
Der Wasserverband Bersenbrück ist im Be-
reich der Stadt Bersenbrück für die öffentli-
che Trinkwasserversorgung und die Abwas-
serentsorgung zuständig. 
 
Der Wasserverband hat bereits mit Schrei-
ben vom 30.10.2018 zum Entwurf des Be-
bauungsplanes Stellung genommen. Diese 
Stellungnahme bleibt auch weiterhin inhaltlich 
voll aufrechterhalten. 
 
Hinsichtlich einer eventuellen Löschwasser-
versorgung aus dem öffentlichen Trinkwas-
sernetz teile ich Ihnen mit, dass aus dem 
vorhandenen öffentlichen Leitungsnetz eine 
maximale Löschwassermenge von 24 m³/h 
bei einem Versorgungsdruck von 3,5 bar 
bereitgestellt werden kann. Ich weise vor-
sorglich darauf hin, dass durch die Entnahme 
von Löschwasser aus der öffentlichen Trink-
wasserleitung die Versorgung der ange-
schlossenen Grundstücke und Betriebe nicht 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 30.10.2018 wird 
nachfolgend aufgeführt und abgewägt. 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist bereits seit Jahrzehnten 
erschlossen und überwiegend bebaut.  
Dementsprechend bestehen auch schon die 
erforderlichen Brandschutzeinrichtungen. 
Dessen ungeachtet sollen grundsätzlich zur 
Gewährleistung eines ausreichenden Brand-
schutzes u.a. die Bestimmungen der vom 
DVGW herausgegebenen Arbeitsblätter W 
331 und W 405 berücksichtigt werden.  
 
Die erforderlichen Löschwasserkapazitäten 
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gefährdet oder gar gänzlich unterbrochen 
werden darf.  
Der Wasserverband ist nach Absprache im 
Rahmen seiner technischen Möglichkeiten 
bereit, Löschwasser aus dem Trinkwasser-
netz zur Verfügung zu stellen. Allerdings ma-
che ich darauf aufmerksam, dass der Was-
serverband nicht für die Löschwasserversor-
gung zuständig ist. 
 
 
 
 
Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung 
kann wie unter Punkt 3.7 der Begründung 
erfolgen. 
 
In der Anlage erhalten Sie die Bestandspläne 
mit den im unmittelbaren Umfeld des Plan-
gebietes vorhandenen Trink- und Abwasser-
leitungen zur Kenntnisnahme und mit der 
Bitte um Beachtung bei der weiteren Planung 
und Plandurchführung. 
 
Seitens des Wasserverbandes bestehen kei-
ne Bedenken gegen die vorliegende Pla-
nung. Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mit-
arbeiter des Wasserverbandes gerne zur 
Verfügung. 
 

werden teilweise durch den Wasserverband 
Bersenbrück über die abhängige Löschwas-
serversorgung bereitgestellt.  
Aus Gründen der Gefahrenabwehr insbeson-
dere auch aufgrund der Klassifizierung als 
Störfallbetrieb sind für die Biogasanlage so-
weit erforderlich in enger Abstimmung mit der 
hauptamtlichen Brandschau sowie der Orts-
feuerwehr Brandschutzkonzepte zu entwi-
ckeln. Hierbei soll u.a. auch der Wasserver-
band Bersenbrück rechtzeitig eingebunden 
werden. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Bedenken werden von Seiten 
des Eingebers nicht vorgebracht. 
 
 

Wasserverband Bersenbrück vom 

30.10.2018: 

 
Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung bestehen von Seiten 
des Wasserverbandes gegen die geplante 
Maßnahme keine Bedenken. 
 
In der Anlage erhalten Sie Bestandspläne der 
im Umfeld des Plangebietes vorhandenen 
Trinkwasserversorgungs- sowie Schmutz-
wasserleitungen zur Kenntnisnahme und mit 
der Bitte um Beachtung bei der weiteren Pla-
nung und Plandurchführung. Ich bitte Sie, 
den Wasserverband am weiteren Planverfah-
ren zu beteiligen und dem Wasserverband 
nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes eine 
Ausfertigung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes zur Verfügung zu stellen. 
 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bedenken werden von Seiten des Eingebers 
nicht vorgebracht. 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

  
 
Darüber hinaus wurden weder von Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
noch von privater Seite Anregungen vorgebracht. 
 
 gez. Dehling (Planungsbüro)   gez. Klütsch (BGM) 
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